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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.10.1975

Norm

ABGB §918 IVb/1

ABGB §1062

EVO §77

Rechtssatz

Die Belastung eines Eisenbahnfrachtgutes mit einer Nachnahme zwingt den Käufer zur Vorauszahlung und ist nur

zulässig, wenn dies bedungen war; andernfalls kann der Käufer die Nachnahmesendung zurückweisen, ohne in

Annahmeverzug oder Zahlungsverzug zu gelangen.
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